
Evangelischer Kirchenbezirk

Name, Vorname Kontaktdaten

Mailadresse

Veränderung ab Eintritt Austritt Telefonnummer

Name, Vorname Unterschriftsprobe

Veränderungen sind unverzüglich der Kasse (Verwaltungs- und Serviceamt) 

mit Unterschriftsprobe mitzuteilen (§ 64 Abs. 5 KVHG)

(Ort und Datum) (Unterschrift)

Veränderung  der
Mitglieder des Bezirkskirchenrates

Veränderung Zuständigkeit

Anordnungsberechtigung (§ 58 Abs. 4 KHVG)

Bitte eintragen    Bitte ankreuzen
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